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Jahresabschluss der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2017 
 
 

1. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 

Aufgrund des § 114 HGO in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 
(GVBl. I S. 142) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen am     
13.07.2022 zu dem Jahresabschluss 2017 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Schlussbericht der Revision des 
Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 28. Oktober 2021 über die Prüfung des 
Jahresabschlusses der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2017 zur Kenntnis. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den von der Revision geprüften 
Jahresabschluss 2017 und erteilt gleichzeitig gemäß § 114 Abs. 1 der Hessischen 
Gemeindeordnung dem Magistrat Entlastung. 

 
 

2. Abschlussergebnis 
 
Ergebnisrechnung 
 
Ordentliches Ergebnis: 1.544.974,61 EUR 
Außerordentliches Ergebnis:       187.644,49 EUR 
Jahresergebnis: 1.732.619,10 EUR 

 
 Finanzrechnung 
 

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit: -2.389.931,53 EUR 
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit:  336.317,45 EUR 
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit:  181.364,84 EUR 
Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen:    295.699,61 EUR 
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres: -1.597.575,79 EUR 

 
 Vermögensrechnung 
 

Bilanzgewinn:  1.406.211,74 EUR 
Bilanzsumme in Aktiva und Passiva zum 31.12.2017:  52.829.014,30 EUR 

 
 

3. Öffentliche Auslegung 
 
Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit vom 09. bis 17. 
Dezember 2021 im Rathaus der Stadt Volkmarsen, Steinweg 29, Zimmer 13, 
während der Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus. 
 
 

            Volkmarsen, den 06. Dezember 2021              Der Magistrat der Stadt Volkmarsen 
 
         gez. Linnekugel 
 
                    Hartmut Linnekugel 

    Bürgermeister 


